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Abréviations

EFD Eidgenössisches Finanzdepartement
UNO Organisation der Vereinten Nationen
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
FK-NR Finanzkommission des Nationalrats
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
NAF Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr
EU Europäische Union
IV Invalidenversicherung
BIP Bruttoinlandsprodukt
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
KMU Kleine und mittlere Unternehmen
ASTRA Bundesamt für Strassen
EL Ergänzungsleistungen
BIF Bahninfrastrukturfonds
ESTV Eidgenössische Steuerverwaltung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
G20 Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision

DFF Département fédéral des finances
ONU Organisation des Nations unies
CDI Convention de double imposition
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CdF-CN Commission des finances du Conseil national
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
FORTA Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération
UE Union européenne
AI Assurance-invalidité
PIB Produit intérieur brut
DDC Direction du développement et de la coopération
PME petites et moyennes entreprises
OFROU Office fédéral des routes
PC Prestations complémentaires
FIF Fonds d'infrastructure ferroviaire
AFC Administration fédérale des contributions
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
G20 Groupe des vingt
CEP Commission d'enquête parlementaire
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Chronique générale

Finances publiques

Finances publiques

Jahresrückblick 2021: Öffentliche Finanzen

Wie bereits im Vorjahr dominierten auch im Jahr 2021 die Covid-Ausgaben und die in
den letzten zwei Jahren dadurch entstandenen Schulden die Diskussionen im
Themenbereich der öffentlichen Finanzen. Das Parlament hatte für das Jahr 2021 CHF
24.65 Mrd. zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bewilligt. Der grösste Teil der davon
bisher ausgegebenen Gelder (CHF 16.6 Mrd.) fiel bei der Kurzarbeitsentschädigung (CHF
10.8 Mrd.) und beim Covid-Erwerbsersatz (CHF 2.2 Mrd.) an. Insgesamt erwartete den
Bund für das Jahr 2021 gemäss Hochrechnungen ein im Vergleich zum Vorjahr leicht
tieferes Finanzierungsdefizit in der Höhe von CHF 14.8 Mrd. Obwohl der Grossteil der
Corona-bedingten Kredite (CHF 14.5 Mrd.) genauso wie im Vorjahr als ausserordentliche
Ausgaben verbucht werden sollten, erwartete das EFD auf dem ordentlichen Konto ein
Finanzierungsdefizit von CHF 1.7 Mrd., womit die Vorgaben der Schuldenbremse 2021
nicht erfüllt werden könnten. 

Auch die Schulden auf dem Amortisationskonto, auf dem die ausserordentlichen
Ausgaben verbucht werden, wuchsen somit im Jahr 2021 weiter an. Ende Juni schlug
der Bundesrat daher im Rahmen des Finanzhaushaltsgesetzes zwei Varianten zum
Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto vor: Entweder sollten der Bundesanteil an
den SNB-Zusatzausschüttungen als ausserordentliche Einnahmen verbucht oder die
ordentlichen Überschüsse der letzten Jahre, die eigentlich für den Abbau der
ordentlichen Schulden eingesetzt werden sollten, zur Tilgung der Covid-19-Schulden
genutzt werden. Bei beiden Varianten sollten zusätzlich die zukünftigen jährlichen
ordentlichen Kreditreste zum Schuldenabbau auf dem Amortisationskonto verwendet
werden.

Trotz der aussergewöhnlich hohen Beträge, welche das Parlament im Rahmen der
Covid-19-Pandemie in den letzten zwei Jahren gesprochen hatte, drehte sich die
Medienberichterstattung zu den öffentlichen Finanzen nur selten um diese Ausgaben
oder den Schuldenabbau. Vielmehr standen – wie in den Vorjahren – auch im Jahr 2021
die direkten Steuern im Mittelpunkt. Im Juni und Juli dominierte dabei das Vorhaben
der OECD, unter anderem einen globalen Mindestsatz für Unternehmenssteuern in der
Höhe von 15 Prozent einzuführen, um Gewinnverlagerungen zu erschweren. Die Schweiz
plante, diesen Beschluss umzusetzen, stellte aber klar, dass sie die entsprechenden
Regelungen nicht, wie von der OECD gefordert, bis 2023 würde einführen können. In
den Medien, die sich in den Sommermonaten mit entsprechenden Berichten
überschlugen – wie Abbildung 1 der APS-Zeitungsanalyse (im Anhang) zeigt –,
dominierte die Besorgnis um den Verlust der Steuerattraktivität der Schweiz und
Forderungen nach Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft. Im Oktober 2021
kündigte das EFD an, international akzeptierte Vorschläge zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen von Unternehmen auszuarbeiten – dies nur ein Jahr, nachdem die
neue Unternehmensbesteuerung in der STAF-Abstimmung angenommen worden war.

Der zweite, im Vergleich zur globalen Mindeststeuer gar noch stärker diskutierte Aspekt
der öffentlichen Finanzen (vgl. Abbildung 1) war 2021 die Volksinitiative «Löhne
entlasten, Kapital gerecht besteuern» der Juso, die sogenannte 99-Prozent-Initiative.
Die Juso beabsichtigte mit ihrer Initiative eine im Vergleich zu Arbeitseinkommen
anderthalbfache Besteuerung von Kapitaleinkommensteilen, die einen bestimmten
Freibetrag übertreffen, einzuführen. Der dadurch entstehende Steuer-Mehrbetrag
sollte für eine Reduktion der Besteuerung von Personen mit tiefen oder mittleren
Arbeitseinkommen oder für Transferzahlungen zugunsten der sozialen Wohlfahrt
eingesetzt werden. Mit 35.1 Prozent Ja-Stimmen und keinem zustimmenden Kanton
wurde die Initiative im September 2021 an der Urne deutlich verworfen. 

Kaum beachtet von den Medien behandelte das Parlament verschiedene offene
Projekte zu Ende, unter anderem das in Erfüllung einer Motion erarbeitete
Bundesgesetz über elektronische Verfahren im Steuerbereich. Mit diesem sollte eine
vollständig elektronische Einreichung der Steuererklärung ermöglicht werden. Dabei
entschied sich das Parlament, die letzten zwei Kantone, welche die elektronische
Einreichung der Steuererklärung bisher nicht vorsehen, zur Schaffung einer solchen
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Möglichkeit zu zwingen. Weiterhin sollten jedoch analoge Steuererklärungen bei den
direkten Steuern möglich bleiben, während die Abrechnungen der indirekten Steuern in
der Verantwortung des Bundes zukünftig nur noch digital vorgenommen werden
können. 

Auch das «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die Entlastung des
Bundeshaushalts» wurde im Jahr 2021 fertig behandelt. Dieses diente dazu, den mittel-
bis langfristigen Spielraum im Bundeshaushalt zu erhöhen. Während die meisten
Massnahmen beide Räte ohne grosse Diskussionen passierten, wurde die Aufnahme der
Analysebestimmungen bezüglich der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
der KVF-NR zur Klärung zugewiesen. Nachdem der Nationalrat die Bearbeitungsfunktion
im Verarbeitungssystem noch etwas konkretisiert hatte, um sicherzustellen, dass es
sich nur um eine Übertragung, nicht um eine Ausweitung der bestehenden
Berechtigungen handelt, nahmen National- und Ständerat die Bestimmung trotz
deutlichem Widerstand der links-grünen Fraktionen deutlich an.

Bereinigt wurde überdies der auf einer parlamentarischen Initiative beruhende Entwurf
für eine steuerliche Entlastung für familienexterne Kinderbetreuung von bis zu CHF
25'000 pro Kind und Jahr. Dabei entschied sich das Parlament trotz erneuter
Vorschläge auf eine Erhöhung der Kinderabzüge oder auf eine Erhöhung des Elterntarifs
dafür, die Vorlage so zu belassen, wie sie der Bundesrat bereits im Mai 2018
vorgeschlagen hatte. Das Bundesratsgeschäft, das zusätzlich eine Erhöhung der
Kinderabzüge vorgesehen hatte, war im Vorjahr in der Referendumsabstimmung
abgelehnt worden.

Auch neue Projekte standen im Jahr 2021 auf der parlamentarischen Traktandenliste:
So legte die WAK-NR einen Entwurf in Erfüllung einer parlamentarischen Initiative vor,
mit dem die Umsatzgrenze der Mehrwertsteuerpflicht für ehrenamtlich geführte,
nicht gewinnstrebige Sport- und Kulturvereine und gemeinnützige Institutionen von
CHF 150'000 auf neu 200'000 erhöht werden sollte. Der Bundesrat sprach sich gegen
eine Erhöhung der Umsatzgrenze für die Vereine aus, das Parlament einigte sich
hingegen auf eine Erhöhung von CHF 250'000, nachdem sich der Ständerat
zwischenzeitlich gar für eine Erhöhung auf CHF 300'000 ausgesprochen hatte. 

Noch relativ am Anfang stand die Revision des Mehrwertsteuergesetzes für eine
Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer in einer digitalisierten und globalisierten
Wirtschaft, mit dem die Besteuerung von Versandhandelsplattformen geregelt,
Abrechnungen für KMU vereinfacht und Massnahmen zur Steuersicherung umgesetzt
werden sollten. Der Bundesrat hatte die entsprechende Vorlage im Juni 2020 in die
Vernehmlassung gegeben, im September 2021 präsentierte die ESTV den dazugehörigen
Ergebnisbericht.

Eingereicht wurde 2021 schliesslich auch die Eidgenössische Volksinitiative «Für eine
zivilstandsunabhängige Individualbesteuerung» (Steuergerechtigkeits-Initiative). In
der Sommersession gab der Nationalrat überdies einer Motion) mit derselben
Forderung deutlich Folge. 1

Impôts directs

Im August 2018 legte der Bundesrat dem Parlament das am 7. Juni 2017 unterzeichnete
multilaterale Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener
Massnahmen zur Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung zur
Genehmigung vor. Hintergrund des Übereinkommens ist der Wunsch nach Bekämpfung
der ungerechtfertigten Steuervermeidungen multinationaler Unternehmen. Im Rahmen
dieser Arbeiten durch die OECD – dem sogenannten BEPS-Projekt («Base Erosion and
Profit Shifting») – wurden Vorschläge für Anpassungen der
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) ausgearbeitet, was wiederum Arbeiten an einem
multilateralen Instrument zur effizienteren Änderung bilateraler
Doppelbesteuerungsabkommen nach sich zog. Im November 2016 legte eine Ad-Hoc-
Gruppe bestehend aus über 100 Staaten, darunter auch die Schweiz, das
entsprechende multilaterale Abkommen vor. Damit sollen insbesondere
Mindeststandards gegen Abkommensmissbrauch und für die Streitbeilegung eingeführt
werden. Diese entsprächen gemäss der Botschaft des Bundesrates bereits der Praxis
der Schweiz. Zukünftig würde deren Einhaltung zusätzlich durch vom «Forum on
Harmful Tax Practices» (FHTP) durchgeführte Peer-Reviews überprüft. Bezüglich der
übrigen Bestimmungen des Übereinkommens können Vorbehalte vorgebracht werden,

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 04.12.2018
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wovon die Schweiz auch Gebrauch machte. 

Im Ständerat, der die Genehmigung des Übereinkommens in der Wintersession 2018
behandelte, stiess die Vorlage auf deutlich weniger Widerstand als die erste
multilaterale Vereinbarung im Rahmen des BEPS. Kommissionssprecher Bischof (cvp,
SO) verwies nochmals auf die Vorbehalte, welche die Schweiz angebracht hatte. Als
Kern der Vorlage machte er die zukünftige Berechtigung des Bundesrates aus,
genehmigte Abkommen auf zusätzliche Staaten auszudehnen. Eine Änderung der
Vorbehalte bedürfte jedoch eines ordentlichen Staatsvertragsverfahrens, betonte er.
Auch Finanzminister Maurer lobte den Nutzen der Vorlage: Das Übereinkommen
betreffe 14 Doppelbesteuerungsabkommen der Schweiz, die dadurch auf den neusten
Stand gebracht würden – ohne dass jedoch neue Standards geschaffen würden. Mit 33
zu 1 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigte der Ständerat das Übereinkommen. 2

In der Frühjahrssession 2019 genehmigte auch der Nationalrat das multilaterale
Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Massnahmen zur
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung. Die Mehrheit der WAK-
NR hatte zuvor die Annahme der Vorlage empfohlen, eine Minderheit fürchtete jedoch
insbesondere den administrativen Mehraufwand für die Unternehmen und sprach sich
daher gegen Eintreten aus. Dennoch trat der Nationalrat mit 112 zu 56 Stimmen (ohne
Enthaltungen) auf das Geschäft ein und verabschiedete dieses mit ähnlicher
Stimmenzahl (114 zu 64 Stimmen ohne Enthaltungen) jeweils gegen den Widerstand der
geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. Dieselben Fronten waren auch Tage später bei
der Schlussabstimmung festzustellen, als der Nationalrat das Geschäft mit 129 zu 64
Stimmen und der Ständerat geschlossen mit 44 zu 0 Stimmen annahmen. 3

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgruppen
(Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft; BRG
22.036)

Nach langen Vorarbeiten konkretisierten sich die Pläne der OECD für eine
Mindeststeuer für grössere Unternehmen im Juni 2021. Zukünftig sollten demnach
Unternehmen mit einem Umsatz von über 750 Mio. Euro ihre Gewinne in allen OECD-
Staaten mindestens zu 15 Prozent versteuern müssen. Die Schweiz war an sich nicht
verpflichtet, diese Mindestbesteuerung umzusetzen. Würde sie es nicht tun und sollten
die Steuern eines solchen Unternehmens, dessen Muttergesellschaft in der Schweiz
ansässig ist, unter 15 Prozent liegen, könnten gemäss neuer OECD-Regelung zukünftig
Staaten, in denen das Unternehmen über Tochtergesellschaften verfügt, die
Steuerdifferenz für das entsprechende Unternehmen erheben. Um dies zu verhindern,
schlug der Bundesrat in einer Verfassungsänderung die Schaffung einer
Ergänzungssteuer vor. Diese sollte dann anfallen, «wenn eine in der Schweiz tätige
Unternehmensgruppe [mit einem weltweiten Mindestumsatz von CHF 750 Mio.] die
Mindestbesteuerung in der Schweiz oder im Ausland nicht erreicht». Auf Grundlage
dieser Verfassungsänderung möchte der Bundesrat die Ergänzungssteuer in der Folge
durch eine befristete Verordnung per Januar 2024 in Kraft setzen und erst in einem
zweiten Schritt in ein Gesetz giessen. 
Umstritten war im Parlament nicht die Schaffung dieser Ergänzungssteuer, sondern die
Verteilung der daraus entstehenden zusätzlichen Einnahmen. Nach langen Diskussionen
einigten sich die Räte auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Verteilung von 75 Prozent
der Einnahmen für die Kantone und 25 Prozent für den Bund. Im Juni 2023 nahmen
Stimmbürgerschaft (mit 78.5 Prozent Ja-Stimmen) sowie alle Kantone die
Verfassungsänderung an.

Chronologie
Diskussionen und Sorgen bezüglich einer OECD-Mindeststeuer
Die Pläne werden konkreter
Die Botschaft des Bundesrates
Vernehmlassung über die Mindestbesteuerungsverordnung
Erstberatung im Ständerat

DÉBAT PUBLIC
DATE: 30.06.2020
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Beratung im Nationalrat
Differenzbereinigung und Schlussabstimmungen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d'entreprises (Mise
en oeuvre du projet conjoint de l'OCDE et du G20 sur l'imposition de l'économie
numérique; MCF 22.036) 
(Traduction: Chloé Magnin) 

Après une longue préparation, les projets de l'OCDE pour une imposition particulière
des grands groupes d'entreprises se sont concrétisés en juin 2021. A l'avenir, les
entreprises avec un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros seront soumises à
un impôt sur leur bénéfice d'au moins 15 pour cent dans tous les Etats membres de
l'OCDE. En-soi, la Suisse n'était pas obligée d'appliquer cette imposition minimale.
Cependant, si elle ne le fait pas et que les impôts de la maison mère d'une entreprise
dont le siège est en Suisse sont inférieurs à 15 pour cent, d'autres Etats, où se trouvent
des filiales de ladite entreprise, pourront prélever la différence d'impôts. Pour éviter
ceci, le Conseil fédéral a proposé une modification de la Constitution qui permet la
création d'un impôt complémentaire. Celui-ci s'appliquerait «lorsqu'un groupe
d'entreprises actif en Suisse [avec un profit mondial d'au minimum CHF 750 millions]
n’atteint pas l'imposition minimale en Suisse ou à l'étranger». Sur la base de cette
modification de la Constitution, le Conseil fédéral a souhaité faire entrer l'impôt
complémentaire en vigueur par le biais d'une ordonnance limitée dans le temps à
janvier 2024 et ne l'inscrire dans une loi que dans un deuxième temps. 
La création de l'impôt complémentaire n'a pas suscité de débats au Parlement,
contrairement à la répartition des acquisitions monétaires supplémentaires. Après de
longues discussions, les conseils sont tombés d'accord sur la proposition du Conseil
fédéral de redistribuer 75 pour cent des recettes aux cantons et 25 pour cent à l'Etat.
La modification de la Constitution sera soumise à une votation populaire obligatoire en
juin 2023. 

Chronologie 
Discussions et inquiétudes concernant l'imposition minimale des entreprises de
l'OCDE
Les projets deviennent plus concrets
Message du Conseil fédéral
Procédure de consultation au sujet de l'arrêté sur une imposition particulière des
grands groupes d'entreprises
Discussion préliminaire au Conseil des Etats
Passage au Conseil national
Procédure d'élimination des divergences et votation finale
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Auch nach der Annahme der STAF gingen die Diskussionen um die tiefen
Unternehmenssteuern in der Schweiz weiter. So sorgte sich vor allem die NZZ ob den
Plänen der OECD zur Änderung der Unternehmensbesteuerung. Diese versuche sich
seit drei Jahren auf eine Neuordnung der Firmenbesteuerung zu einigen, erklärte die
NZZ. Dabei beabsichtige sie vor allem zwei Änderungen: Einerseits eine Verschiebung
des Steuersubstrats von den Sitzländern der Konzerne weg zu den Staaten, in denen die
Umsätze gemacht werden. Betroffen davon wären gemäss NZZ insbesondere
Digitalfirmen sowie konsumnahe Branchen wie Luxusgüter, Markennahrungsmittel und
Automobile; die Schweiz müsste demnach auf einen grossen Teil der Steuern von
Nestlé, Swatch oder Richemont verzichten. Andererseits befürworteten vor allem
Deutschland und Frankreich eine internationale Mindestbesteuerung der
Unternehmensgewinne. Davon wären insbesondere die Kantone betroffen, da diese
aufgrund der im Rahmen der STAF aufgehobenen Möglichkeiten für
Ausnahmebestimmungen auf eine Senkung der normalen Steuersätze angewiesen seien.
Seit 2008 hätten die Kantone ihre Steuersätze denn auch durchschnittlich von 19.4
Prozent auf 15.1 Prozent gesenkt und weitere Senkungen seien etwa für das Wallis und
das Tessin geplant. In den Diskussionen im Rahmen der OECD sei demnach von
Mindeststeuersätzen zwischen 12.5 und 15 Prozent die Rede. Je nachdem, wo dieser
Mindeststeuersatz zu liegen komme, könnten die Unternehmenssteuersätze einiger

DÉBAT PUBLIC
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Schweizer Kantone somit deutlich unter Druck geraten.
Aufgrund der Corona-Pandemie seien die Verhandlungen 2020 zwar ins Stocken
geraten, jedoch sei eine bevorzugte Behandlung der Einführung von
Mindeststeuersätzen durchaus denkbar, zumal sich die grossen Staaten in diesem Punkt
einig seien, mutmasste die NZZ. 
Diskussionen gebe es in der OECD überdies über eine Besteuerung von
Digitalkonzernen wie Facebook und Google. Zu diesem Thema reichten Samuel
Bendahan (sp, VD; Mo. 20.4676) und Christian Levrat (sp, FR; Mo. 20.4575) im Dezember
2020 einen Vorstoss ein: Sollten die entsprechenden Verhandlungen der OECD 2021
nicht erfolgreich sein, soll der Bundesrat einen Entwurf zur Besteuerung der digitalen
Wirtschaft insbesondere der grossen, multinationalen Technologiekonzerne erarbeiten
und seine Massnahmen mit denjenigen der Nachbarländern koordinieren. 4

Christian Levrat (sp, FR) und Samuel Bendahan (sp, VD) forderten den Bundesrat im
Dezember 2020 mit je einer Motion in beiden Ratskammern zu Vorbereitungsarbeiten
zur Einführung einer Digitalsteuer auf. Das Inclusive Framework on BEPS sei im Rahmen
der OECD dabei, eine internationale Digitalsteuer auszuarbeiten. Diese Arbeiten hätten
sich jedoch verzögert, weshalb der Bundesrat einen entsprechenden Entwurf
erarbeiten solle, in dem er insbesondere die Besteuerung der grossen
Technologiekonzerne mit multinationalen Strukturen regle, die bisher kaum besteuert
würden. Dabei solle er die Gesetzgebung mit den Nachbarländern und der EU
koordinieren. In seiner Begründung verwies Levrat auf Frankreich, das Ende 2020 eine
solche Steuer geschaffen habe, sowie auf ähnliche Pläne in anderen Staaten der EU. Der
Bundesrat betonte in seinen Stellungnahmen die Vorteile des Vorgehens der OECD,
allen voran die internationale Koordination und Akzeptanz, und sprach sich aufgrund
der Standortattraktivität gegen einen Alleingang der Schweiz aus. Das EFD verfolge
jedoch die internationalen Vorgänge, wobei der Bundesrat den Handlungsbedarf
laufend evaluiere. In der Frühjahrssession 2021 entschied sich der Ständerat auf Antrag
von Ruedi Noser (fdp, ZH), die Motion Levrat der WAK-SR zuzuweisen. In Absprache mit
dem Motionär wolle man abwarten, ob die OECD Mitte 2021 tatsächlich eine Lösung
präsentieren werde. Im Nationalrat war die Motion Bendahan zu diesem Zeitpunkt noch
nicht behandelt worden. 5

MOTION
DATE: 10.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

Ab Juni und Juli 2021 konkretisierten sich die Pläne der OECD zur
Unternehmensbesteuerung. Diese enthielten zwei Säulen: die Versteuerung der
Gewinne von Grosskonzernen sowie eine Mindeststeuer für grössere Unternehmen. Die
erste Säule beinhaltete eine Regelung zum Ort der Besteuerung von Gewinnen
internationaler Unternehmen mit einer Gewinnmarge über 10 Prozent. Diese sollten
die entsprechenden Gewinne neu zu 20 Prozent in den Staaten ihrer Absatzmärkte
versteuern müssen. Diese Säule zielte ursprünglich auf die Besteuerung der Gewinne
digitaler Konzerne ab, ausgenommen werden hier vermutlich Rohstofffirmen und die
Finanzindustrie. Dabei blieb unklar, welche Unternehmen in der Schweiz von dieser
Regelung tatsächlich betroffen sein würden, vermutlich würden es nur einzelne sein,
war sich die Presse einig. Regelmässig genannt wurden in den Medien Glencore und
Nestlé – sofern die Rohstofffirmen nicht ausgeschlossen werden. 
Die zweite Säule der neuen OECD-Unternehmensbesteuerung betraf die Schaffung
einer Mindeststeuer für grössere Unternehmen: Zukünftig sollen Unternehmen mit
einem Umsatz von über 750 Mio. Euro und einer Gewinnmarge ab 10 Prozent ihre
Gewinne in allen Staaten mindestens zu 15 Prozent versteuern müssen. Wenn die
Steuern in einem Land unter 15 Prozent liegen, sollen andere Staaten die
Steuerdifferenz für die jeweiligen Unternehmen erheben können. Unklar war zu diesem
Zeitpunkt jedoch noch die Ausgestaltung der Mindeststeuer, etwa die
Bemessungsgrundlage oder die Definition des steuerbaren Gewinns. Somit blieb auch
unklar, wie stark die Schweiz von dieser Regelung tatsächlich betroffen sein wird. Die
Medien gingen von etwa 200 bis 300 betroffenen Unternehmen in der Schweiz aus,
wobei zusätzlich auch Tochtergesellschaften ausländischer Grossfirmen hinzukommen
könnten. 18 Kantone wiesen Ende 2021 einen Steuersatz unter 15 Prozent auf, am
geringsten besteuert wurden die Unternehmen im Kanton Zug mit 11.91 Prozent – wobei
die Besteuerung in einzelnen Gemeinden gar noch tiefer lag (Meggen LU: 11.3%).
Berücksichtigt werden müssen vermutlich aber auch andere Vergünstigungen für
Unternehmen, welche beispielsweise im Kanton Zürich den tatsächlichen Steuersatz
einzelner Unternehmen auf 11 Prozent senken. 

In den Medien führten insbesondere die Pläne für die Mindestbesteuerung zu grosser
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Resonanz – grösstenteils negativer Art. Verschiedene Vertreterinnen und Vertreter der
Wirtschaft forderten im Gegenzug alternative Unterstützungsmassnahmen für die
Schweizer Wirtschaft. Zwar erhöhten die OECD-Regeln die Besteuerung auch in
anderen Staaten, diese wiesen jedoch nicht so hohe Lohnkosten auf wie die Schweiz,
wurde argumentiert. Entsprechend wurden zum Beispiel Subventionen für Forschung
und Entwicklung, für Weiterbildungskosten, Entlastungen der Unternehmen bei den
Sozialversicherungen oder Lohnzuschüsse für das Management gefordert. Ergänzend
wurde auch darauf hingewiesen, dass andere Standortfaktoren, wie qualifiziertes
Personal, Infrastruktur, Rechtssicherheit und flexibles Arbeitsrecht durch diese Reform
umso wichtiger würden. 
Die Reformvorschläge stiessen jedoch nicht nur auf Kritik. Finanzminister Maurer etwa
zeigte sich gelassen und betonte, dass die Schweiz entsprechende Regelungen im
Hinblick auf ihre anderen Trümpfe durchaus verkraften könne. Andere Stimmen
erachteten die Reform in den Medien überdies als dringend nötig: So fänden gerade die
grössten und mächtigsten Unternehmen immer neue Schlupflöcher zur Umgehung der
Besteuerung, was mit der Reform zumindest teilweise verhindert werden könne. 
Diskutiert wurden in den Medien auch Möglichkeiten zur Umsetzung der
Mindestbesteuerung. So könnten die Unternehmen etwa freiwillig auf Vergünstigungen
verzichten, um eine Besteuerung von 15 Prozent zu erreichen. Diskutiert wurde auch,
ob die Mindestbesteuerung alle Unternehmen treffen solle – also auch KMU – oder nur
diejenigen, die von der OECD-Reform betroffen sind. Dabei war zunächst unklar, ob
unterschiedliche Steuersätze für KMU und Grosskonzerne verfassungsrechtlich
überhaupt möglich sind. 

Bereits im Juli 2021 gab der Bundesrat bekannt, sich den Eckwerten zur internationalen
Unternehmensbesteuerung anschliessen zu wollen – jedoch nur unter Bedingungen und
mit grossen Bedenken. So verlangte er explizit, dass «die Interessen kleiner, innovativer
Länder angemessen berücksichtigt und bei der Umsetzung die nationalen
Gesetzgebungsverfahren respektiert werden». Entsprechend kritisierte der Bundesrat
in der Folge auch den Zeitplan der OECD, der eine Einführung bis 2023 vorsah. Dies sei
für die Schweiz aufgrund der direkten Demokratie nicht umsetzbar, betonte die
Regierung. Im Januar 2022 gab der Bundesrat bekannt, die Mindestbesteuerung mit
einer Verfassungsänderung umsetzen und die Details basierend darauf in einer
temporären Verordnung regeln zu wollen. Dies erlaube eine Inkraftsetzung der
Änderungen auf den 1. Januar 2024 – anschliessend könne man «auf dem ordentlichen
Weg» ein Gesetz dazu erlassen. 6

Régime financier et dépenses

Zwei parlamentarische Vorstösse betrafen die finanzpolitischen Kennzahlen: Auf eine
Interpellation Loepfe (cvp, AI) (Int. 01.3689), weshalb die Schweiz nicht in den OECD-
Statistiken für die Staats- und die Finanzquote erscheine, antwortete der Bundesrat,
dass die schweizerische volkswirtschaftliche Gesamtrechnung die OECD-Standards
noch nicht erfülle. Strittig sei die Frage, ob Sozialversicherungen dem öffentlichen oder
dem privaten Sektor zugeordnet werden; in der Schweiz betreffe dies insbesondere die
Krankenversicherung und die berufliche Vorsorge (beide sind zwar gesetzlich
vorgeschrieben, sind aber weitgehend privatwirtschaftlich organisiert). Strahm (sp, BE)
wollte den Bundesrat beauftragen, das Konzept der Fiskalquote an die OECD-Kriterien
anzupassen und diese Vergleichszahl ohne die Krankenversicherungsbeiträge zu
publizieren oder allenfalls beide Konzepte mit und ohne KV-Prämien nebeneinander zu
veröffentlichen, da die unterschiedliche Berechnung der Fiskalquote (Abgaben an den
Staat in Prozent des Bruttoinlandprodukts) zu einer Verzerrung im internationalen
Vergleich führe. Der Bundesrat erklärte sich bereit, das Postulat anzunehmen. 7

POSTULAT
DATE: 04.10.2002
MAGDALENA BERNATH

Ende März 2017 wurde der Bericht des Bundesrats bezüglich der Umwandlung von
Bundesdarlehen an die SIFEM AG in Aktienkapital in Erfüllung eines gleichlautenden
Postulats der FK-NR publiziert. Darin wird unter anderem aufgezeigt, dass die SIFEM AG
die Kontrolle, Aufsicht und Transparenz der Investitionsförderung des Bundes erhöht,
insgesamt eine breite Entwicklungswirkung bezüglich der Schaffung und Erhaltung von
Arbeitsplätzen erzielt und allgemein vom Bundesrat, der beratenden Kommission für
internationale Zusammenarbeit sowie der OECD positiv beurteilt wird. Die von
Bundesrat und Parlament definierten Anforderungen von Gouvernanz, Effizienz,
Wirtschaftlichkeit, Mobilisierung von Privatkapital und Risikominderung bedürfen die
Form einer Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft. Entsprechend seien solche
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Organisationen weit verbreitet, ihre Bedeutung nehme zudem international zu. Die
Umwandlung der Bundesdarlehen in Aktienkapital beseitige schliesslich negative
Auswirkungen der Rechnungslegung, reduziere das Wechselkursrisiko, mache die SIFEM
AG für private Investoren attraktiver und stärke ihre Zukunftsfähigkeit. Dadurch dass die
Umwandlung haushaltsneutral sei, ergäben sich zudem keine Nachteile für den Bund. 
Die Finanzkommission des Nationalrats pflichtete nach Kenntnisnahme des Berichts
dem Bundesrat bei und sprach sich in einer Konsultivabstimmung mit 14 zu 4 Stimmen
bei 2 Enthaltungen für die Umwandlung aus. In der Sommersession lag es am Parlament,
den Bericht zur Kenntnis zu nehmen, was zu weiteren Diskussionen über den Nutzen
der SIFEM AG sowie ihrer Umwandlung Anlass gab. Kritisch zeigte sich in der
Ständeratsdebatte Thomas Minder (parteilos, SH). Dabei beanstandete er nicht die
Umwandlung der Bundesdarlehen, sondern stellte den Nutzen der SIFEM AG selbst in
Frage. Einerseits sei eine AG dazu da, Gewinn zu erzielen, was bei der Entwicklungshilfe
nicht sinnvoll sei. Andererseits sei die SIFEM AG ein „komplizierte[s], kostspielige[s],
verschachtelte[s] Konstrukt", dessen hohe Betriebskosten im Jahr 2016 nochmals
angestiegen seien. Mit Investitionen in fast 500 Firmen in 72 Ländern sei sie verzettelt
und die Übertragung des Portfoliomanagements an die Obviam AG erlaube es dieser,
„ihre teuren Portfoliomanager [zu füttern]". Kostengünstiger wäre es stattdessen, diese
Gelder der Deza zu geben. Zudem zog Minder Parallelen zur lange Zeit unkritischen
Haltung von Bundesrat und Parlament gegenüber den Bürgschaften für Hochseeschiffe.
Im Gegenzug betonte Wirtschaftsminister Schneider-Ammann, dass die SIFEM AG
mindestens 70 Prozent ihrer Gelder in KMU investiere und somit vor allem
unternehmerische Projekte, keine Projekte mit Hilfscharakter, unterstütze. Sie stelle
daher ein komplementäres Instrument zur Deza dar. Die Spezialisten der Obviam AG
verfügen über Fachkenntnisse und übernehmen die Verwaltung der Portfolios
entsprechend den von der SIFEM AG vorgegebenen Richtlinien. Die SIFEM AG
kontrolliere die Tätigkeiten der Obviam AG sorgfältig. Die Betriebskosten seien „nicht
weit weg" von den Werten der Deza oder vergleichbarer Organisationen anderer
Staaten. Die Parallelen zur Hochseeschifffahrt liess der Wirtschaftsminister nur bedingt
gelten. So gehe es bei der Schifffahrt um deutlich höhere Beträge pro Unternehmen, da
es nur wenige Reeder mit jeweils grossen Anteilen gebe. Wenn hingegen ein von der
SIFEM AG unterstütztes Projekt nicht erfolgreich ist, seien die Verluste deutlich
geringer und würden die SIFEM AG nicht gefährden. 
In der Nationalratsdebatte zeigte sich vor allem Pirmin Schwander (svp, SZ) kritisch
gegenüber dem Bericht des Bundesrates. So seien die zentralen Fragen des Postulats
nicht beantwortet worden. Zwar erkläre der Bericht die Ziele der SIFEM AG als erreicht,
es würden aber keine substanziellen Angaben dazu gemacht, wie viele Arbeitsplätze
auch nach dem Rückzug der SIFEM AG erhalten bleiben würden. Zudem sei noch immer
nicht klar, ob diese Ziele nicht auch mit Instrumenten der klassischen Entwicklungshilfe
erreicht werden könnten. Insgesamt vermutete Schwander, dass dem Bund durch die
Umwandlung ein grösseres Risiko entstehen würde als zuvor. Trotz dieser Einwände
nahmen beide Räte den Bericht zur Kenntnis. 8

Nachdem der Bundesrat im März 2017 den Bericht zur Umwandlung von
Bundesdarlehen an die SIFEM AG in Aktienkapital vorgelegt hatte, beantragte er im
Rahmen des Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre
2017 die Abschreibung des entsprechenden Postulats. Stillschweigend stimmten
National- und Ständerat diesem Antrag in der Sommersession 2018 zu. 9
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Plan financier et mesures d'assainissement

Im März 2021 präsentierte das EFD die Zahlen zur Finanzlage der öffentlichen
Haushalte im Jahr 2019 und nutzte die Gelegenheit für eine Prognose zu den
Pandemiejahren 2020 und 2021. Demnach erzielte der Staat im Jahr 2019 insgesamt,
also Bund, Kantone, Gemeinden und Sozialversicherungen zusammen, ein
Finanzierungssaldo von CHF 10.1 Mrd. und erreichte dabei die höchste
Überschussquote (1.4% des BIP) seit 2008. Den grössten Anteil an diesem hohen
Überschuss hatte der Bund mit einem Finanzierungssaldo von CHF 6 Mrd., gefolgt von
den Kantonen (CHF 3.5 Mrd.) und den Sozialversicherungen (CHF 757 Mio.). Einzig die
Gemeinden verzeichneten 2019 einen negativen Saldo von CHF 111 Mio. 
Weniger rosig schätzte das EFD die Situation für die Jahre 2020 und 2021 ein, wo es auf
Ebene des Gesamtstaates bedingt durch die Corona-Pandemie Defizite von CHF 18.2
Mrd. (2020) und CHF 25.3 Mrd. (2021) erwartete. Auch hier sollte jedoch hauptsächlich
der Bund für die hohen Werte verantwortlich sein, der mit Defizitquoten von -2.5
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Prozent (2020) respektive -2.9 Prozent (2021) im Jahr 2020 für 97 Prozent und 2021 für
82 Prozent des Gesamtdefizits verantwortlich sein soll. 2021 trugen aber auch die
Kantone (9.0%) sowie die Gemeinden (6.0%) vergleichsweise stark zum Gesamtdefizit
bei, auch wenn ihre Defizitquoten sowohl 2020 als auch 2021 deutlich tiefer zu liegen
kamen als diejenigen des Bundes (Kantone: -0.1% bzw. -0.3%; Gemeinden: -0.1% bzw.
-0.2%). Bei den Sozialversicherungen wurde für das Jahr 2020 gar ein kleiner
Überschuss von 0.1 Prozent erwartet wurde (2021: -0.1%). 
Im internationalen Vergleich schnitt die Schweiz mit diesen Werten gut ab, so lag etwa
die erwartete Defizitquote der OECD für die Jahre 2020 und 2021 bei -11.5 Prozent
respektive -8.4 Prozent, während für die Fremdkapitalquote in der OECD ein Anstieg
von 110.0 Prozent (2019) auf 131.7 Prozent (2021) erwartet wurde. Zum Vergleich: In der
Schweiz betrug diese 2019 39.8 Prozent, für das Jahr 2021 wurde ein Wert von 45.7
Prozent erwartet. 10

Budget

Der Nationalrat lehnte zwei Motionen der SVP Fraktion ab. Die erste hatte vom
Bundesrat verlangt, gleichzeitig mit dem Budget u.a. die im vorangegangenen Jahr von
Parlament und Verwaltung beschlossenen Steuern, Abgaben und Gebühren zu
veröffentlichen. Der Bundesrat war der Meinung, die Steuerbelastung sei transparent
genug. Der zweite Vorstoss (Mo. 06.3590) forderte eine Anpassung der Definition der
Zwangsabgabenquote und der Staatsquote an die OECD-Standards. Gemäss Bundesrat
stünden die Daten zur Fiskal- und Staatsquote im Einklang mit den
Standarddefinitionen der OECD und der EU. Die von der SVP erwähnten Prämien für die
Krankenversicherung und die Beiträge an die berufliche Vorsorge seien von der
Berechnung der Fiskalquote auszuschliessen, weil es sich um Leistungen an private
Institutionen handle. Die Tatsache, dass Prämien obligatorisch sind, bilde noch kein
ausreichendes Kriterium dafür, sie zu den obligatorischen Abgaben der öffentlichen
Verwaltungen zu zählen. Um die Transparenz der Berechnungen zu gewährleisten,
veröffentliche das EFD jährlich Zusatztabellen, die alle Abgaben mit obligatorischem
Charakter und gemäss verschiedenen Definitionen darstellen. 11

MOTION
DATE: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Rahmen der Debatte zum Voranschlag 2020 verabschiedete das Parlament auch die
Nachträge II und IIa zum Voranschlag 2019. Ersteren hatte der Bundesrat im
September 2019 vorgestellt: Der Nachtrag II umfasste 13 Kredite in der Höhe von CHF 93
Mio., was abzüglich interner Kompensationen (CHF 2.6 Mio.) und Wertberichtigungen
(CHF 2 Mio.) effektive Mehrausgaben von CHF 88.4 Mio. mit sich brachte. Dies
entsprach 0.12 Prozent der Ausgaben des Voranschlags 2019, was im langjährigen
Durchschnitt lag (2012-2018: 0.15%). Der grösste Beitrag sei die Einlage für den
Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF; CHF 57 Mio.), welche durch eine
Änderung der Verbuchungsmethode begründet sei: Die Erträge der Bewirtschaftung der
Nationalstrassen sowie Drittmittel von Kantonen und Gemeinden würden neu via ASTRA
in den NAF eingelegt; diese Einlage müsse entsprechend erhöht werden.  Um
verzögerte Projekte fertigzustellen, sollte auch der Kredit für den Betrieb, Ausbau und
Unterhalt der Nationalstrassen im Rahmen des NAF um CHF 15 Mio. erhöht werden.
Auch in der Sonderrechnung für die Bahninfrastruktur (BIF) sollte der Kredit für den
Substanzerhalt der Bahninfrastruktur für die aktualisierte Planung der
Infrastrukturbetreiber und Seilbahnen um CHF 232 Mio. erhöht werden, wobei ein Teil
dieser Kosten im Voranschlagskredit 2020 für den Betrieb kompensiert würde (-CHF 88
Mio.). Für die termingerechte Fertigstellung der Arbeiten am Ceneri-Basistunnel im
Rahmen der NEAT forderte der Bundesrat einen zusätzlichen Kredit in der Höhe von
CHF 39 Mio. Schliesslich musste der Bund CHF 25 Mio. zusätzlich an die EL zur IV
bezahlen, deren Kosten im Jahr 2019 um denselben Betrag höher ausgefallen waren als
im Voranschlag budgetiert. 
Im Oktober 2019 legte der Bundesrat zudem den Nachtrag IIa vor, der zur «Honorierung
der gezogenen Solidarbürgschaften für die schweizerische Hochseeschifffahrt» nötig
geworden sei, wie die Regierung erklärte. Darin fasste sie das neuste Problem bezüglich
der Hochseeschifffahrtsbürgschaften, die Einstellung des Schiffsbetriebs der acht
Hochseeschiffe umfassenden Massmariner SA, zusammen. Der Bund verbürge
Massmariner-Schiffe noch mit CHF 129 Mio., diese Bürgschaften seien nun nach dem
Entscheid zum Verkauf dieser Schiffe gezogen worden. Der Bund sei nun gegenüber der
betroffenen Bank zur Zahlung der ausstehenden verbürgten Darlehenssumme bis
Februar 2020 verpflichtet. 
Letzterer Nachtrag führte in der Nationalratsdebatte in der Wintersession 2020 zu
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einigen Diskussionen. Zuvor hatte der Ständerat alle Nachträge diskussionslos und
stillschweigend angenommen. Bereits in der Kommission sei diese Frage intensiv
diskutiert worden, erklärte Alois Gmür (cvp, SZ) im Nationalrat; die Mehrheit sei jedoch
zum Schluss gekommen, «dass das Parlament wohl keine Alternative hat, als diesen
Nachtragskredit zu bewilligen». Ähnlich formulierten es seine Ratskolleginnen und
-kollegen, Ursula Schneider Schüttel (sp, FR) sprach beispielsweise von einer
«zähneknirschenden» Zustimmung. Pirmin Schwander (svp, SZ) hingegen stellte den
Antrag, im Nachtrag II zum Voranschlag 2019 auf die Genehmigung der Zahlung zu
verzichten. Der Bund und die betroffene Bank hätten die Begleichung der
ausstehenden Darlehenssummen auf Februar 2020 festgelegt, der Bundesrat solle
diese Frist nun neu aushandeln und dadurch der Oberaufsicht und dem Parlament die
Möglichkeit geben, die Einsetzung einer PUK zu prüfen. Auch der SVP-Fraktion sei klar,
dass man zahlen müsse, erklärte Schwander, man müsse nun aber Halt sagen und der
weltweiten Hochseeschifffahrtsbranche ein Zeichen schicken, dass diese künftig die
Preise nicht mehr so stark drücken könne. Bundesrat Maurer goutierte dieses Vorgehen
keineswegs: «Sie können hier schon die starke Person spielen und sagen: «Wir bezahlen
noch nicht!» Aber wir bezahlen ohnehin», betonte er und bat den Nationalrat, den
Nachtrag zu bewilligen. Mit 103 zu 52 Stimmen (bei 40 Enthaltungen) folgte die grosse
Kammer dieser Bitte. Die SVP sprach sich geschlossen gegen den Nachtrag aus, die SP
und vereinzelte Nationalrätinnen und Nationalräte anderer Fraktionen enthielten sich
ihrer Stimme. 
Genauso wie diesen Nachtrag genehmigte der Nationalrat auch die übrigen, kleineren
Ausgaben: unter anderem CHF 3.4 Mio. aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes der
Schweiz für das UNO-Budget; CHF 1.7 Mio. für die Arbeitslosenversicherung, da der
Bund 2018 einen zu tiefen Beitrag geleistet hatte; CHF 1 Mio. für das IT-Programm
Genova, die durch eine Verzögerung von sechs Monaten aufgrund von
Stabilitätsmängeln der Software nötig geworden waren; CHF 430'000 aufgrund von
Änderungen am Beitragsschlüssel der OECD; CHF 350'000 für die Bundesanwaltschaft,
die durch die Untersuchungen im Disziplinarverfahren betreffend Bundesanwalt
Michael Lauber nötig geworden waren; sowie CHF 300’000 für die Zollverwaltung
aufgrund der Erhöhung des Frontex-Budgets. 12
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